
KANZLEI ZUFIKON 

AUS  DEN  VERHANDLUNGEN  DES  GEMEINDERATES 

 
 
 
Traktandenlisten für die Gemeindeversammlungen im November 2022 
 
a) Einwohnergemeindeversammlung vom Donnerstag, 17. November 2022, 19.30 Uhr, 

in der Turnhalle A 
 

1. Protokoll der letzten Einwohnergemeindeversammlung vom 23. Juni 2022 
2. Antrag betreffend Totalrevision des Bestattungs- und Friedhofreglements 
3. Wasserversorgung und Abwasserentsorgung: Teilrevision des Reglements über 

die Finanzierung von Erschliessungsanlagen (Senkung Wasserzins und Ab-
wasserzins) 

4. Elektra Zufikon: Strompreiserhöhung 2023 
5. Rosmattstrasse: Fahrbahn- und Werkleitungssanierung, Kreditabrechnung 
6. Genehmigung des Budgets 2023 
7. Verschiedenes 

 
b) Ortsbürgergemeindeversammlung vom Montag, 21. November 2022, 20.00 Uhr, im 

Zufikerhuus 
 

1. Protokoll der letzten Ortsbürgergemeindeversammlung vom 27. Juni 2022 
2. Genehmigung des Budgets 2023 
3. Verschiedenes 

- Totenehrung 
- Allgemeine Informationen 
 
 

Erneuerung Mittelspannungs-Leitung Aettigüpf - Haldenstrasse 
 
Zwischen den Trafostationen Haldenweg (TS 2) und Schürächer (TS 17) besteht seit dem 
Jahr 2019 keine Verbindungsleitung mehr. Diese Leitung musste wegen eines Neubaus 
entfernt werden. Die Verbindungsleitung zwischen den beiden Trafostationen - und damit 
der Ringschluss für die Erhöhung der Versorgungssicherheit - fehlt und soll wieder erstellt 
werden. Der Gemeinderat hat den Auftrag für die Erstellung der 16kV Leitung der AEW 
Energie AG, Bremgarten, zum Preis von Fr. 57'194.18 erteilt sowie den Auftrag für die 
Grab- und Sondierungsarbeiten an die Graf AG, Zufikon, zum Preis von Fr. 24'676.75. 
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Strompreiserhöhung ab 2023 
 
Aufgrund der geopolitischen Lage sowie der sich abzeichnenden Engpässe in der Strom-
produktion sind die Einkaufspreise, insbesondere für das Jahr 2023, massiv gestiegen. 
Eine Anpassung der Tarife ist unumgänglich. Der Gemeinderat hat die Erhöhung der 
Strompreise für die verschiedenen Produkte ab dem Jahr 2023 beschlossen und die Tari-
fe festgelegt. Die Strompreise für das Jahr 2023 gelten unter dem Vorbehalt der Zustim-
mung durch die Einwohnergemeindeversammlung am 17. November 2022.  
 
 

Abteilung Bau & Technik am 7. September geschlossen 
 
Infolge eines Weiterbildungsanlasses bleibt die Abteilung Bau & Technik am Mittwoch-
nachmittag, 7. September 2022, geschlossen. 
 
 
Zusammen für ein sauberes Dorf 
 
Unter dem Patronat von "Clean Up Day", der Organisation "Interessengemeinschaft für 
eine saubere Umwelt" (IGSU), wird am Samstag, 17. September 2022, um 8.30 Uhr beim 
Feuerwehrlokal Zufikon eine Putzaktion gestartet. 
  
Das Ziel ist, möglichst viele Strassen und Plätze von Müll und Neophyten zu befreien. Um 
dies zu schaffen, werden viele helfende Hände benötigt. Die Feuerwehr Zufikon und die 
Fussball-Frauen des FC Bremgartens spannen zusammen und organisieren die Putzakti-
on. Unterstützt werden sie durch die Schule Zufikon. 
 
Anmelden kann man sich gerne via E-Mail an schulsekretariat@schule-zufikon.ch oder 
mit einem Telefonanruf an 056 648 30 80. Wir hoffen und freuen uns auf möglichst viele 
Teilnehmer. 
 
  

mailto:schulsekretariat@schule-zufikon.ch
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Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern 
 
Eigentümer von Grundstücken an öffentlichen und privaten Strassen, Fusswegen und 
Plätzen sind verpflichtet, die Bäume, Sträucher, Hecken, welche in den Strassen- bzw. 
Gehweg hineinragen, zurück zu schneiden. Der Rückschnitt hat jeweils bis Ende Mai und 
November, jedoch jederzeit bei Bedarf, zu erfolgen. Zur Gewährleistung der Verkehrssi-
cherheit kann der Gemeinderat bei Gemeindestrassen im Bereich von Einmündungen und 
Kreuzungen anordnen, dass die anstossenden Grundstücke von sichtbehindernden Bau-
ten, Anlagen, Pflanzen, Einfriedungen und weiteren Vorrichtungen freizuhalten sind 
(§ 110 Abs. 2 BauG). 
 
Dabei ist folgendes zu beachten: 

 Über Strassen muss die Fahrbahn bis auf eine Höhe von mindestens 4.50 m frei-
gehalten werden. 

 Über Gehwegen muss der Gehweg bis auf eine Höhe von mindestens 2.50 m frei-
gehalten werden. 

 Strassenlampen, Verkehrssignale, Spiegel, Strassenbezeichnungen und Hydran-
ten dürfen nicht überwachsen sein. 

 An Strassenmündungen, Strassenkreuzungen und Ausfahrten auf die Strassen 
müssen Sichtzonen eingehalten werden. In den Sichtzonen muss ein sichtfreier 
Raum zwischen einer Höhe von 60 cm und 3.00 m gewährleistet sein. Einzelne, 
die Sicht nicht hemmende Bäume, Stangen und Masten sind innerhalb der Sicht-
zonen mit einem Abstand zum Fahrbahnrand gemäss Baugesetz § 111 zugelas-
sen. 

 
Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, bzw. die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, werden deshalb aufgefordert, die notwendigen Unterhalts- und Schneidarbeiten ent-
lang von Strassen und Gehwegen zeitnah auszuführen. 
 
Mit diesen Massnahmen helfen Sie mit, die nötigen Sichtzonen für Fahrzeuglenkerinnen 
und Fahrzeuglenker sowie für Passantinnen und Passanten einzuhalten sowie das Unfall-
risiko zu vermindern. Für Ihre Mithilfe danken wir Ihnen. 
 
 
 
 

 
5621 Zufikon, 1. September 2022/cst 
 
 
 Gemeinde Zufikon 
Claudia Stettler, Gemeindeschreiber-Stv. 
 
Telefon 056 648 29 32 
Fax 056 648 29 59 
e-mail claudia.stettler@zufikon.ch 
www.zufikon.ch 


